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- eins Barriere sollte den Auf nähme verwahrrauia teilen, 
um Angriffen vorzubeugen und ein. Erreichen der Be
kleidungsstücke bzw. ein Vernicht©« von möglichen Be
weismitteln zu verhindern,

- Alarmanlage,

- glatter l?ußbod©nbölag.

Vor jeder Durchsuchung ist zu kontrollieren, daß

- sich im Aufnahtaeverwahrraum keine Gegenstände mehr be
finden, di« anderen Inhaftierten abgenonuaen wurden und 
Rückschlüsse auf deren Identität zulassen,

- Ordnung und Sauberkeit herrscht,

- genügend anstaltseigene Kleidung, Schreibpapier, Stifte 
usw. vorhanden und

- die zur Beweismittelsieherung benötigten operativ-tech
nischen Mittel vollzählig sind«

Vor der Übernahme des Inhaftierten sind diejenigen Aogehö 
rigen der Untersuchungshaftanstalt zu bestimmen, di© die 
Durchsuchung vorzunehmen haben. Dabei ist festzulegen, 
welcher Angehörige die Körperdurchsuchung vornimmt und 
welcher Angehörige als Beobachtung«- und Sichorungsposten 
tätig wird. Der Angehörige erhält einen Schlagstock und 
die erforderlichen Schlüssel.

In der Dienstanweisung Nr. l/86 ist fostgelegt:

"Körperdurchsuchungen sind durch zwei Angehörige voran 
nehmen, die gleichen Geschlechts wie die Verhafteten 
sind.*' *

1 Dienstanweisung Nr. 1/86, W S  MfS oÜ08-l4/86, S. 17


